
Stand: 29.04.2019 
 

FFH- und Vogelschutzgebiet  6407-302 
„Wadrilltal“ 
 

- Erhaltungsziele -  
 
 
 
Allgemeines Erhaltungsziel: 

 
Erhaltung und Gewährleistung der Nicht-Verschlechterung des aktuellen 
Zustandes der im Gebiet vorkommenden FFH-Lebensraumtypen nach Anhang I 
der FFH-Richtlinie (einschließlich der lebensraumtypischen Arten) sowie der 
Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie (Art. 2 u. 3 der FFH-RL); 
Wiederherstellung und/oder Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes 
der im Gebiet seit dem Meldezeitpunkt nachgewiesenen FFH-Lebensraumtypen 
nach Anhang I der FFH-Richtlinie (einschließlich der lebensraumtypischen 
Arten) sowie der Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie (Art. 2 u. 3 der FFH-
RL). 
 
Erhaltung und Gewährleistung der Nicht-Verschlechterung des aktuellen 
Zustandes der im Gebiet vorkommenden Arten nach Anhang I der VS-Richtlinie 
sowie der Arten nach Art. 4 Abs. 2 der VS-Richtlinie (gefährdete Zugvögel) und 
ihrer Lebensräume; 
Wiederherstellung und/oder Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes 
der im Gebiet seit dem Meldezeitpunkt nachgewiesenen Arten nach Anhang I 
der VS-Richtlinie sowie der Arten nach Art. 4 Abs. 2 der VS-Richtlinie 
(gefährdete Zugvögel) und ihrer Lebensräume. 
 

 
Schutzgebietsverordnung und Karten: 
https://www.saarland.de/136965.htm 
 
Erhaltungsziele und weitere Unterlagen zum Gebiet: 
http://www.naturschutzdaten.saarland.de/natura2000/Natura2000/gebietsspezifische
%20Daten/6407-302_Wadrilltal/Struktur.html 
 

 
Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-RL (lt. StDB): 
 

LRT-
Code 

LRT-Name Priorität Erhaltung Wieder-
herstellung/ 
Entwicklung 
- Fläche 

Wieder-
herstellung/ 
Entwicklung 
- Qualität 

3150 

Natürliche eutrophe 
Seen mit einer 
Vegetation des 
Magnopotamions 
oder Hydrocharitions 

Mittel X   



6230 

* Artenreicher 
montaner 
Borstgrasrasen (und 
submontan  
  auf dem 
europäischen 
Festland) auf 
Silikatböden 

Sehr hoch X   

6410 

Pfeifengraswiesen 
auf kalkreichem 
Boden, torfigen und 
tonig-schluffigen 
Böden (Molinion 
caeruleae)                                      

Sehr hoch X   

6430 

Feuchte 
Hochstaudenfluren 
der planaren und 
montanen bis alpinen 
Stufe 

Mittel X   

6510 

Magere Flachland-
Mähwiesen 
(Alopecurus 
pratensis, 
Sanguisorba 
officinalis) 

Sehr hoch X   

91E 

* Auenwälder mit 
Alnus glutinosa und 
Fraxinus excelsior 
  (Alno-Padion, 
Alnion incanae, 
Salicion albae) 

Mittel X   

* = prioritärer Lebensraumtyp 

 
 
Arten des Anhangs II der FFH-RL sowie Vogelarten des Anhangs I der VS-RL und 
nach Art. 4 Abs. 2 der VS-RL (Zugvögel) (lt. StDB): 
 

Cod
e-Nr. 

Wissenschaftlic
her Name 

Dt. Name Priorit
ät 

Erhaltun
g 

Wieder-
herstellun
g/ 
Entwicklu
ng 
- Fläche 

Wieder-
herstellun
g/ 
Entwicklu
ng 
- Qualität 

1096 Lampetra planeri 
Bachneunau
ge 

Sehr 
hoch 

X   

1163 Cottus gobio Groppe 
Sehr 
hoch 

X   

1193 
Bombina 
variegata 

Gelbbauchun
ke 

-   + + 

1060 Lycaena dispar 
Großer 
Feuerfalter 

Sehr 
hoch 

X   



1337 Castor fiber Biber 
Sehr 
hoch 

X   

A229 Alcedo atthis Eisvogel 
Sehr 
hoch 

X   

A338  Lanius collurio Neuntöter Mittel X   

A142 Vanellus vanellus Kiebitz -   + + 

A153 
Gallinago 
gallinago 

Bekassine -   + + 

A257 Anthus pratensis Wiesenpieper 
Sehr 
hoch 

X  + 

A275 Saxicola rubetra 
Braunkehlche
n 

Sehr 
hoch 

X  + 

 
 
Nicht in der Schutzgebietsverordnung genannte Schutzgüter: 
(Basierend auf einem neueren Kenntnisstand) 
 

LRT-
Code 

LRT-Name Priorität Erhaltung Wieder-
herstellung/ 
Entwicklung 
- Fläche 

Wieder-
herstellung/ 
Entwicklung 
- Qualität 

6210 
 
* 

Naturnahe Kalk-
Trockenrasen und deren 
Verbuschungsstadien 
(Festuco-Brometalia) 
(* besondere Bestände 
mit bemerkenswerten 
Orchideen) 

Subtyp 6214  
Halbtrockenrasen 
sandig-lehmiger 
basenreicher Böden 
(Koelerio Phleion 
phleoides) 

Sehr 
hoch 

X   

 

Code
-Nr. 

Wissenschaftlich
er Name 

Dt. Name Prioritä
t 

Erhaltun
g 

Wieder-
herstellun
g/ 
Entwicklun
g 
- Fläche 

Wieder-
herstellun
g/ 
Entwicklun
g 
- Qualität 

A238 
Dendrocopos 
medius 

Mittelspec
ht 

Mittel X   

A074 Milvus milvus Rotmilan Mittel X   

A234 
 

Picus canus 
Grauspec
ht 

Sehr 
hoch 

X   



Erhaltungsziele: 
 
 

 
Erhaltung der natürlichen meso- bis eutrophen Gewässer mit Vegetation - 3150 

 Erhalt der lebensraumtypischen Gewässervegetation (Schwimm- und/oder 
Tauchblattstrukturen) und der Verlandungszonen mit ihrer charakteristischen 
Tierwelt 

 Erhalt störungsfreier, ungenutzter Gewässerzonen und der unverbauten, 
unbefestigten bzw. unerschlossenen Uferbereiche einschließlich der 
natürlichen Verlandungszonen 

 Erhalt von Gewässerchemismus und Nährstoffhaushalt, Verhinderung von 
Nährstoff- und Schadeinträgen 

 Erhalt von Auwäldern, Hochstaudenfluren und Röhrichten als Verbund- und 
Rückzugsstrukturen und als Pufferzonen 

 Erhalt der Gewässer durch Entlandung bzw. Gehölzentnahme 

 Zulassen natürlicher Dynamik 

 Erhalt eines ausgewogenen Fischbestandes  

 Bei genutzten Gewässern: Sicherung einer an den Erhaltungszielen 
orientierten maßvollen fischereilichen und freizeitlichen Nutzung 

 Bei ungenutzten Gewässern: Erhalt der Nutzungs- und Störungsfreiheit 
Verbesserung und ggf. Wiederherstellung der lebensraumtypischen Funktionen 
 

 
Erhaltung weitgehend gehölzfreier Borstgrasrasen mit ihren charakteristischen 
Pflanzen- und Tierarten - 6230 

 Erhalt bestandsprägender, regionaltypischer, traditioneller Nutzungsformen im 
Grünland oder alternativ der Pflege 

 Erhalt spezifischer Habitatelemente für charakteristische Tier- und 
Pflanzenarten 

 Erhalt der nährstoffarmen Standortverhältnisse 
Verbesserung, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der lebensraumtypischen 
Funktionen  
 

 
Erhaltung der extensiv genutzten Pfeifengraswiesen - 6410 

 Schutz vor Beweidung 

 Erhalt der bestandserhaltenden und biotopprägenden extensiven bis sehr 
extensiven Bewirtschaftung (auf Lebensraumtyp abgestimmtes Mahd-Regime) 
oder alternativ der Pflege 

 Erhalt der spezifischen Habitatelemente für charakteristische Tier- und 
Pflanzenarten 

Verbesserung, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der lebensraumtypischen 
Funktionen 
 

 
Erhaltung der feuchten Hochstaudenfluren - 6430  

 Erhalt der offenen bzw. mit Auengehölzen verzahnten Struktur 

 Erhalt der primären oder nur gelegentlich gemähten (zwei- bis mehrjähriger 
Abstand) Bestände mit ihren charakteristischen Pflanzen- und Tierarten 



 Sicherung des Wasserhaushaltes, der natürlichen Vegetationsstruktur und der 
weitgehend gehölzfreien Ausprägung des Lebensraumtyps 

 Schutz vor übermäßigem Nährstoff- und Sedimenteintrag 

 Erhaltung bzw. Entwicklung einer naturnahen Überflutungsdynamik 

 Schutz vor invasiven Neophyten 

 Bei genutzten Gewässern: Sicherung einer an den Erhaltungszielen 
orientierten maßvollen fischereilichen Nutzung 

Verbesserung, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der lebensraumtypischen 
Funktionen  
 

 
Erhaltung der extensiv genutzten artenreichen mageren Flachlandmähwiesen 
(Glatthaferwiesen) - 6510 

 Erhalt der bestandserhaltenden und biotopprägenden extensiven 
Bewirtschaftung (auf Lebensraumtyp abgestimmtes Mahd-Regime).  

 Erhalt der gehölzfreien bzw. weitgehend gehölzfreien Bestände 

 Erhalt der spezifischen Habitatelemente für charakteristische Tier- und 
Pflanzenarten 

 Verbesserung, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der 
lebensraumtypischen Funktionen 

 

 
Erhalt des Weichholzauenwaldes – 91E0 

 Erhalt des natürlichen bzw. standorttypischen Boden-, Wasser- und 
Nährstoffhaushaltes sowie der natürlichen Standortdynamik 

 Erhalt des natürlichen Gewässerregimes mit regelmäßigen 
Hochwasserereignissen 

 Erhalt der lebensraumtypischen Baumartenzusammensetzung  

 Erhalt eines hohen Alt- und Totholz-Anteils und der an Alt- und Totholz 
gebundenen Artengemeinschaften 

 Erhalt der Biotopbäume (z.B. Höhlenbäume) 

 Erhalt der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen (z. B.  
Baumhöhlen) und Artengemeinschaften 

 Erhalt unzerschnittener, störungsarmer und strukturreicher Bestände 

 Erhalt der funktionalen Einbindung in Komplexlebensräume der Aue bzw. des 
ungestörten Kontaktes mit Nachbarbiotopen wie Gewässern, Röhrichten, 
Seggenrieden, Nass- und Auewiesen, Hochstaudenfluren sowie Bruch- und 
Sumpfwäldern 

 In bisher nicht genutzten Beständen: Zulassen der natürlichen Entwicklung  
Verbesserung, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der lebensraumtypischen 
Funktionen 
 
 

 
Erhaltung der Populationen der Groppe 

 Erhalt naturnaher, durchgängiger, sommerkühler und sauerstoffreicher Bäche 
und Flüsse 

 Erhalt eines reich strukturierten Gewässerbettes mit ausreichenden Laich- und 
Versteckmöglichkeiten durch hohen Anteil an abwechslungsreichen und  
unterschiedlichen Korngrößen und Substraten (Kiese, Steine, Totholz) 



 Erhalt naturnaher/natürlicher reich strukturierter Uferbereiche ohne 
Uferbefestigungen 

 Erhalt einer günstigen biologischen und physikalisch-chemischen 
Gewässergüte 

 Erhalt der typischen Fischbiozönose mit geringen Dichten von Raubfischen 

 Erhalt einer naturraumtypischen Gewässerfauna mit allenfalls geringen 
Anteilen an Neozoen 

Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate 
 

 
Erhaltung der bestehenden Populationen des Bachneunauges  

 Erhalt naturnaher, durchgängiger, sommerkühler und sauerstoffreicher Bäche 
und Flüsse 

 Erhalt einer günstigen biologischen und physikalisch-chemischen 
Gewässergüte 

 Erhalt strukturreicher Laich- und Larvalhabitate mit durchströmten Sand- und 
Kiesbänken und intaktem hyporheischem Interstitial 

 Erhalt naturnaher/natürlicher reich strukturierter Uferbereiche ohne 
Uferbefestigungen 

 Erhalt der typischen Fischbiozönose mit geringen Dichten von Raubfischen 

 Erhalt einer naturraumtypischen Gewässerfauna mit allenfalls geringen 
Anteilen an Neozoen 

Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate 
 

 
Erhaltung bestehender Lebensräume von Populationen des Großen Feuerfalters 

 Erhalt einer strukturreichen Kulturlandschaft mit hohem Anteil an Frisch- und 
Feuchtgrünland sowie ihrer Säume und Brachen und einem hohen 
Grenzlinienanteil 

 Erhalt durch ein auf die Art abgestimmtes Nutzungsregime mit Verbleib von 
saisonalen Altgrasstreifen 

Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate 
 

 
Erhaltung der Gelbbauchunken-Population 

 Erhalt eines Lebensraumkomplexes mit Laich- und Landhabitaten, 
insbesondere vernetzter Kleingewässersysteme mit ausreichender 
Sonneneinstrahlung 

 Zulassen einer natürlichen Dynamik, die zur Neubildung von Laichgewässern 
führt (z.B. Entwurzelung von Bäumen, Quelltümpel, Wildschweinsuhlen, Auen) 
insbesondere im Bereich von Auen, Waldwegen, Abgrabungen und sonstigen 
Sekundärlebensräumen 

 Erhalt unzerschnittener und ausreichend großer Landlebensräume im Umfeld 
von Laichgewässern (Nahrungslebensraum, biotopverbindende 
Wanderstrukturen) 

 Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate 
 

 
Erhaltung bestehender Populationen des Bibers  

 Zulassen der Fließgewässerdynamik 



 Erhalt gewässerrandtypischer Vegetation mit der spezifischen, standort- bzw. 
nutzungsbedingten Abfolge von Gehölzen, Staudensäumen und Auengrünland 

 Erhalt natürlicher bzw. naturnaher Uferstrukturen 

 Erhalt eines zerschneidungs- und störungsarmen Gewässerumfeldes  
Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate 
 
 

 
Erhaltung bestehender Lebensräume des Eisvogel 

 Erhalt der biologischen und physikalisch-chemischen Gewässergüte 
(möglichst I bis II) 

 Erhalt eines reich strukturierten Gewässerbettes mit ausreichenden Laich-, 
Brut- und Versteckmöglichkeiten für Nahrungsfische 

 Erhalt von reich strukturierten Uferbereichen ohne Uferbefestigungen 

 Erhalt von natürlichen Abbruchkanten, Steilufern, umgestürzten Bäumen am 
Gewässer, insbesondere vorhandener Brutwände 

 Verzicht auf störungsrelevante Nutzungen (Angeln, Kanubefahrung) 
Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate 
 

 
Erhaltung bestehender Lebensräume des Neuntöter 

 Erhalt von Hecken-Grünland-Komplexen mit traditioneller, extensiver 
Flächennutzung des Grünlandes (Beweidung, Mahdnutzung). 

 Erhaltung eines Mindestanteils an Gehölzen und Einzelbüschen 

 Verzicht auf Versiegelung von Feldwegen 

 Verzicht auf Freizeitnutzung 
Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate 
 
 

 

Nicht in der Schutzgebietsverordnung genannte Schutzgüter: 
(Basierend auf einem neueren Kenntnisstand) 
 

 
Erhaltung der Halbtrockenrasen mit ihren charakteristischen Pflanzen- und Tierarten 
– 6214 

 Erhalt der bestandserhaltenden und biotopprägenden extensiven bis sehr 
extensiven Bewirtschaftung (auf Lebensraumtyp abgestimmtes 
Nutzungsregime) oder alternativ der Pflege 

 Erhalt der nähstoffarmen Standortverhältnisse 

 Erhalt strukturbildender Elemente wie Gehölzgruppen, Hecken, Säume und 
Waldrandzonen zur Wahrung der Biotopverbundfunktion und als 
Habitatelemente charakteristischer Artengemeinschaften 

 Wahrung des Offenlandcharakters 
Verbesserung, Entwicklung und ggf. Wiederherstellung der lebensraumtypischen 
Funktionen 
 
 

 
Erhaltung bestehender Lebensräume des Mittelspechtes 



 Erhalt von Altholzbeständen mit stehendem und liegendem Totholz 

 Sicherung der Nahrungs- und Brutbäume (Höhlenbäume) 

 Erhalt großflächiger, zusammenhängender, strukturreicher, nach den 
Grundsätzen der naturnahen Waldwirtschaft bewirtschafteter Laubwälder 

Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate 
 

 
Erhaltung bestehender Lebensräume des Rotmilan 

 Erhalt der Brutbäume (störungsarme Wälder, Ufergehölz, hohe 
Baumhecken,…)   

 Anwendung der Horstschutzvereinbarung 

 Erhalt einer strukturreichen offenen Kulturlandschaft mit hohem Anteil an 
extensiv bewirtschaftetem Grünland (insbesondere in Auen) als 
Nahrungsrevier 

 Erhalt eines abwechslungsreichen Mahdregimes unter Vermeidung von 
Nutzungsintensivierung 

Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate 
 

 
Erhaltung bestehender Lebensräume des Grauspechtes 

 Erhalt von Altholzbeständen, insbesondere auch in Wäldern feuchter bis 
nasser Standorte und von Auenwäldern mit stehendem und liegendem 
Totholz 

 Sicherung der Nahrungs- und Brutbäume (Höhlenbäume) 

 Erhalt großflächiger, zusammenhängender, strukturreicher, nach den 
Grundsätzen der naturnahen Waldwirtschaft bewirtschafteter Laubwälder 

 Sicherung der offenen Flächen in Waldrandnähe und deren extensiven 
Bewirtschaftung als Nahrungsgrundlage 

 Erhalt von Waldwiesen  
Förderung bzw. Verbesserung und ggf. Wiederherstellung geeigneter Habitate 
 

 


